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P r o t ok o l l  z u r  D r i ng l i c hk e i t s s i t z un g  d e r  Gem e i n dev e r t r e t u ng  de r  G em e in de  Os t s e eb ad  P re r ow  am  07 . 08 . 20 25  

Protokoll  zur Dringlichkeitssitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad 
Prerow am 07.08.2025 

 
Tagungsort: Sitzungsraum des Kur- und Tourismusbetriebes 
Beginn der Sitzung: 16:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 17:31 Uhr 
Beschlüsse-Nr.: 7-032/2025 – 7-041/2025 
Seiten: 1 - 22 

 
 
        gez. Seidlitz         gez. N. Bliesner 

Bürgermeister Protokollant 
 

Anwesenheit 
anwesend 

Herr Christian Seidlitz 
Herr Heiko Barthel 
Herr Roman Grzonka 
Herr Michael Jahncke 
Frau Dr. Katja Kleist 
Herr Markus Lau 
Herr Jörn-Henning Padderatz 
Herr Ralf Schuba 
Herr Willi Wolff 

entschuldigt 
Herr Henry Plotka 

 
Gäste: 
Herr Dillmann – SG-Leiter Liegenschaften 
Herr Petereit – Betriebsleiter  
Frau Kleist – LVB 
Frau Prehl – Leiterin Amt f. Finanzen 
 

Tagesordnung 
Öffentlicher Teil:  

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 

  

   
2 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des öffentlichen Teils   
   
3 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) der vorangegangenen Sitzung 

der Gemeindevertretung vom 14.05.2025 und 11.06.2025 
Anlage 

  

   
4 Neufassung der Erhaltungssatzung der Gemeinde Ostseebad Prerow 

Vorlage: 7-107/25 
  

   
5 Auftragsvergabe für eine Machbarkeitsstudie / Variantenuntersuchung zur baulichen Zukunft 

für das Schul- und Kitagebäude 
Vorlage: 7-108/25 

  

   
6 Termine/Informationen/Sonstiges   
   
Nicht öffentlicher Teil:  

7 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils   
   
8 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (nichtöffentlicher Teil) der vorangegangenen Sitzung 

der Gemeindevertretung vom14.05.2025 und 11.06.2025 
  

   
9 Sanierung und Wiederherstellung der Standsicherheit des Schützenhauses der Gemeinde 

Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-102/25 

  

   
10 Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Beauftragung der Abbruchleistungen für den 

weiteren Rückbau des ehemaligen GST-Lagers der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-103/25 
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11 1. Antrag auf Reduzierung des Erbbauzinses für das Erbbaurecht „Stückweg 31a“ / Änderung 
des Beschlusses Nr. 7-019/2025 
Vorlage: 7-104/25 

  

   
12 Beschluss zum Ankauf der Gebäude Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie Buchenstraße 

47, 49 und 51 der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-105/25 

  

   
13 Beschluss für die Vergabe zur Erneuerung der Elektroanlagen in dem Gebäude Strandstraße 

8 („Uns Darßer Schaul“) der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-106/25 

  

   
14 Vereinbarung zur Beteiligung der Gemeinde Ostseebad Prerow an den Unterhaltungskosten 

für ca. 392m (Länge der früheren Seebrücke) der neuen Seebrücke 
Vorlage: 7-044/24 

  

   
15 Einstellung Betriebsleiter Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow 

Vorlage: 7-109/25 
  

   
16 Diskussion über die Eintrittspreise für die Mitglieder im Förderverein und Einheimische   
   
17 Termine/Informationen/Sonstiges 

- Antrag auf Förderung für einen Calistenics Fitnesspark 
- Förderantrag für die Anschaffung eines Transporters mit 9 Sitzplätzen für Jugendarbeit 
- Schöpfwerk Prerow Krabbenort 

  

   
. Unterzeichnung der Kaufabsichtserklärung zum Ankauf der Gebäude Buchenstraße 34 a, 34 b 

und 34 c sowie Buchenstraße 47, 49 und 51 der Gemeinde Ostseebad Prerow und 
Anerkennung der sozialen Verpflichtungen des Käufers (Sozialcharta) 
Vorlage: 7-110/25 

  

   
 
I. Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung waren durch Einladung unter Mitteilung der Tagesordnung 
einberufen worden. Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren gem. 
Hauptsatzung bekannt gegeben. Bei Eröffnung der Sitzung wird festgestellt, dass gegen die 
ordnungsgemäße Einberufung Einwendungen nicht erhoben wurden. Die Gemeindevertretung war 
nach der Zahl der erschienenen Mitglieder – 9 von 10 – beschlussfähig 
  
2 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des öffentlichen Teils 
 
Änderungsantrag:  
 
Herr Jahncke: stellt einen Antrag, den TOP 15 in den öffentl. Teil zu verschieben als TOP 5a 
 
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

 
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Tagesordnung wird in geänderter Fassung bestätigt. 
 
  
3 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (öffentlicher Teil) der vorangegangenen 
Sitzung der Gemeindevertretung vom 14.05.2025 und 11.06.2025 
 
Die Mitglieder haben die Protokolle zur Kenntnisnahme genommen. 
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4 Neufassung der Erhaltungssatzung der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-107/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow hat in ihrer Sitzung am 24.02.2022 die 
Satzung der Gemeinde Ostseebad Prerow nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zur Erhaltung der 
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung beschlossen. Sie trat mit Ablauf des 03.08.2022 in Kraft. Die 
Satzung ist seitdem das wichtigste Instrument zum Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung 
durch die Sicherung des Hauptwohnens in der Gemeinde.  
 
Die nun vorliegende Neufassung wird aus mehreren Gründen erforderlich. Zum einen entfällt der § 4 
der bisherigen Satzungsfassung, wonach als Abwägungsgrundlage für die Beurteilung baulicher 
Vorhaben die Gemeinde ein Erhaltungsleitbild erstellt hat. Das seinerzeit erarbeitete Erhaltungssatzung 
ist nicht Bestandteil der Satzung und für eine Satzung nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB auch nicht 
vorgesehen. Die Streichung des § 4 zur Beseitigung der derzeit bestehenden Rechtsunsicherheiten 
wurde durch die untere Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angeregt. 
 
Weiterhin erfolgt mit der Neufassung eine Anpassung der Voraussetzung für die Erteilung einer 
Genehmigung (§ 3 der Satzung) an den aktuellen Gesetzeswortlaut des § 172 Abs. 4 BauGB. 
Ergänzend wird klargestellt, dass im Falle des Rückbaus, der Änderung oder der Nutzungsänderung 
einer baulichen Anlage das Erhaltungsziel „Zusammensetzung der Wohnbevölkerung“ beachtet wird, 
wenn bei der Schaffung oder Änderung von Wohnungen mindestens die gleiche Anzahl als 
Hauptwohnsitz dauergenutzter Wohnungen entstehen, wie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Satzung in der baulichen Anlage vorhanden waren und das Dauerwohnen (Hauptwohnsitze) 
mindestens 50 % der Gesamtwohnfläche der baulichen Anlage umfasst. 
 
Gem. § 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB sind die Landesregierungen ermächtigt, für die Grundstücke in 
Gebieten einer Satzung zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung durch 
Rechtsverordnung mit einer Geltungsdauer von höchstens fünf Jahren zu bestimmen, dass die 
Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes) an 
Gebäuden, die ganz oder teilweise Wohnzwecken zu dienen bestimmt sind, nicht ohne Genehmigung 
erfolgen darf. Von dieser Ermächtigung hat das Land M-V Gebrauch gemacht und die entsprechende 
Landesverordnung am 16.07.2024 beschlossen. Sie tritt mit Ablauf des 29.07.2029 außer Kraft. 
Weiterhin wurden die Gemeinden verpflichtet, vorhandene Milieuschutzsatzungen entsprechend zu 
ergänzen. Der gesetzlichen Verpflichtung kommt die Gemeinde Ostseebad Prerow mit der Neufassung 
der Erhaltungssatzung nach. 
 
gez. Oliver Dillmann 
Leiter des Amtes für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
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Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                 gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor. 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt auf der Grundlage des § 172 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394), die Satzung der Gemeinde Ostseebad Prerow nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB 
zur Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. 
 

Beschluss-Nr. 7-032/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 4 Ja 9 ja 

 

 
  
5 Auftragsvergabe für eine Machbarkeitsstudie / Variantenuntersuchung zur baulichen 
Zukunft für das Schul- und Kitagebäude 
Vorlage: 7-108/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Die bauliche Situation der Schule „Uns Darßer Schaul“ und der Kita „Uns Darßer Kinnerstuw“ weist 
zunehmend strukturelle und funktionale Defizite auf. Bei regelmäßigen Begehungen sowie im laufenden 
Schulbetrieb wurden zahlreiche bauliche Mängel festgestellt, die sowohl die Gebäudesubstanz als auch 
die technische Ausstattung betreffen (z. B. veraltete Haustechnik, unzureichender Brandschutz, 
mangelhafte Barrierefreiheit, energetischer Sanierungsbedarf, Raum-engpässe). 
 
Im Zuge der laufenden Diskussion über den weiteren Umgang mit dem Schulgebäude stehen 
verschiedene Lösungsansätze zur Debatte: 
 

- Neubau der Schule an bestehendem oder anderem Standort 
 

- Umfassende Sanierung des Bestandsgebäudes 
 

- Ausschließliche Behebung der gravierendsten Mängel als Minimalmaßnahme 
 
Um eine fundierte und wirtschaftlich nachhaltige Entscheidung über die bauliche Zukunft der Schule 
treffen zu können, ist die Erstellung einer Machbarkeitsstudie bzw. Variantenuntersuchung zwingend 
erforderlich. 
 
Die Gemeinde trägt als Eigentümer des Gebäudes die Verantwortung für die Bereitstellung eines 
sicheren, funktionalen und zukunftsfähigen Lernorts. Aufgrund des erheblichen Investitionsvolumens 
und der langfristigen Auswirkungen auf Schulbetrieb, Gemeindefinanzen und Standortentwicklung ist 
eine qualifizierte Entscheidungsgrundlage notwendig. 
 
Die Machbarkeitsstudie dient dazu, folgende Ziele zu erfüllen: 
 

- Objektive Bewertung der drei Handlungsoptionen (Neubau, Sanierung, Mängelbehebung) 
 

- Transparente Gegenüberstellung der Investitionskosten und Folgekosten 
(Lebenszykluskosten) 

 
- Bewertung von Risiken und betrieblichen Auswirkungen (z. B. Bauen im laufenden Betrieb, 

Interimsmaßnahmen) 
 

- Berücksichtigung pädagogischer Anforderungen und künftiger Bedarfe (z. B. Inklusion, 
Ganztagsbetreuung, Digitalisierung) 
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- Ermittlung von Fördermöglichkeiten und deren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit 
 
Die Studie wird durch ein externes Fachbüro erstellt und soll als Grundlage für die politische 
Entscheidungsfindung im Gemeinderat und für potenzielle Förderanträge dienen. 
 
gez. S. Dawidowski 
Bauamt 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:          100.000                         
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
21802.0960000 

Betrag: 
300.000 EUR 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                              gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor. 
 
Herr Barthel 
- Artikel in der OZ - liest vor 
- er ist entsetzt/empört über die Aussage von Frau Dawidowski 
- Herr Polllmann hat es zum Glück richtiggestellt 
 
Herr Jahncke 
- Deformierung der GV 
- Verstoß gegen Dienstanweisung 
 
LVB 
- nur die Amtsleitung darf Auskunft geben 
 
→ Mitteilung vom Amt an die OZ zur Richtigstellung      XXX 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 07.08.2025, die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie / Variantenuntersuchung zur baulichen Entwicklung der Schule „Uns Darßer 
Schaul“ und der Kita „Uns Darßer Kinnerstuw“ in Auftrag zu geben. Die Verwaltung wird beauftragt, ein 
entsprechendes Vergabeverfahren durchzuführen und ein geeignetes Planungsbüro mit der Erstellung 
der Studie zu beauftragen. 

 
Beschluss-Nr. 7-033/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 5 JA 9 ja 
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NEU 5a  Einstellung Betriebsleiter Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-109/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Prerow hatte die vakante Stelle des Betriebsleiters des Kur- und 
Tourismusbetriebes Ostseebad Prerow ausgeschrieben. Daraufhin gingen 15 Bewerbungen ein.  
Im Ergebnis hat sich der Bürgermeister in Abstimmung mit dem Betriebsausschuss dafür entschieden, 
den Bewerber Dieter Petereit, geboren am 09.09.1966, als neuen Betriebsleiter einzustellen. Dieser 
verfügt neben langjährigen Erfahrungen in der Leitung von Zweckverbänden über einen Abschluss als 
Diplom-Verwaltungswirt (FH).   
In seiner Funktion als oberste Dienstbehörde der Gemeindebediensteten, und damit auch der 
Bediensteten des Kur- und Tourismusbetriebes, entscheidet der Bürgermeister gemäß § 39 Absatz 2 
Satz 3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) über deren Einstellung. Gemäß 
Satz 3 benötigt er dann das Einvernehmen der Gemeindevertretung.  
Der Gemeindevertretung wird empfohlen, das Einvernehmen zu erteilen.  
 
gez. Karsten Braun  
Leiter des Hauptamtes 
 
Finanzielle Auswirkungen: beim Kurbetrieb 

Gesamtkosten:                                   
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 

 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                            gesehen – gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung des Ostseebades Prerow erteilt ihr Einvernehmen zur Entscheidung des 
Bürgermeisters über die Einstellung von Dieter Petereit als Betriebsleiter des Kurbetriebes. 

 
Beschluss-Nr. 7-034/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 15   JA 9 ja 

 
 
 6 Termine/Informationen/Sonstiges 
 
----- 
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Ende der öffentlichen Sitzung um 16:10 Uhr 
Fortführung der nichtöffentlichen Sitzung um 16:11 Uhr 
 
 
  
II. Nicht öffentlicher Teil 

7 Bestätigung oder Änderung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils 
 
Änderungsantrag:  
 
Herr Jahncke beantragt einige TOPs von der Tagesordnung zu nehmen. 
 

• Antrag: TOP 9 Sanierung und Wiederherstellung der Standsicherheit des Schützenhauses 
der Gemeinde Ostseebad Prerow Vorlage: 7-102/25 von der Tagesordnung runtergenommen 

 
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

TOP 9 wird von der Tagesordnung runtergenommen, wird für die nächste GV Prerow am 
25.09.2025 mit auf die Tagesordnung genommen. 
 
 

• Antrag: TOP 10 Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Beauftragung der 
Abbruchleistungen für den weiteren Rückbau des ehemaligen GST-Lagers der Gemeinde 
Ostseebad Prerow Vorlage: 7-103/25 von der Tagesordnung runtergenommen 

→ Herr Dillmann erklärt die Dringlichkeit bzgl. der naturschutzrechtlichen Genehmigung 
→ der TOP 10 bleibt auf der Tagesordnung 
 
 

• Antrag: TOP 14 Vereinbarung zur Beteiligung der Gemeinde Ostseebad Prerow an den 
Unterhaltungskosten für ca. 392m (Länge der früheren Seebrücke) der neuen Seebrücke 
Vorlage: 7-044/24 von der Tagesordnung runtergenommen 

→ der BGM weist auf die Dringlichkeit hin 
 
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

TOP 14 wird von der Tagesordnung runtergenommen, wird für die nächste GV Prerow am 
25.09.2025 mit auf die Tagesordnung genommen. 
 
 

• Antrag: TOP 16 Diskussion über die Eintrittspreise für die Mitglieder im Förderverein und 
Einheimische von der Tagesordnung runtergenommen 

→ BGM weist auf die Dringlichkeit hin; am Samstag sind Vereinswahlen und es soll mit in die neue 
Satzung mitaufgenommen werden 
→ Herr Jahncke sieht keine Dringlichkeit gegeben, es fehlen Unterlagen 
 
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

TOP 16 wird von der Tagesordnung runtergenommen, wird für die nächste GV Prerow am 
25.09.2025 mit auf die Tagesordnung genommen. 
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Tischvorlage – Unterzeichnung der Kaufabsichtserklärung zum Ankauf der Gebäude 
Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie Buchenstraße 47, 49 und 51 der Gemeinde Ostseebad 
Prerow und Anerkennung der sozialen Verpflichtungen des Käufers (Sozialcharta) 
Vorlage: 7-110/25 – als TOP 12a 
 
Abstimmung: 

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

 
 
→ die Tagesordnungspunkte verschieben sich dementsprechend 
 
 
Abstimmung über die geänderte Tagesordnung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

Die Tagesordnung wird in geänderter Fassung bestätigt. 
 
  
8 Kenntnisnahme der Sitzungsniederschrift (nichtöffentlicher Teil) der vorangegangenen 
Sitzung der Gemeindevertretung vom 14.05.2025 und 11.06.2025 
 
Die Mitglieder haben die Protokolle zur Kenntnisnahme genommen. 
 
  
9 Sanierung und Wiederherstellung der Standsicherheit des Schützenhauses der 
Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-102/25 
 
→ von der Tagesordnung runtergenommen 
 
  
NEU 9 Durchführung eines Vergabeverfahrens zur Beauftragung der Abbruchleistungen für 
den weiteren Rückbau des ehemaligen GST-Lagers der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-103/25 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Ostseebad Prerow beabsichtigt den weiteren Rückbau von Teilflächen des ehem. GST-
Lagers. Im Vorfeld der geplanten Abbruchmaßnahmen wurden die Rahmenbedingungen gutachterlich 
untersucht.  
 
Für den Abbruch liegt eine naturschutzrechtliche Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde vom 
07.05.2025 (Az. 44.30-2025-080-Rich) vor. Zur Vermeidung des Eintretens von artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG sind die Abbruchmaßnahmen bis Ende September 
durchzuführen, sodass eine Beeinträchtigung von Brutvögeln und Fledermäusen sicher 
ausgeschlossen werden kann. Die Umsetzung der im Bescheid bestimmten Ersatzmaßnahmen ist 
bereits beauftragt. 
 
Im Zuge der Erarbeitung eines Schadstoffkatasters wurden diverse Asbestprodukte in Form von 
schwach gebundenen Asbestprodukten (u. a. asbesthaltige Isolierpappe), Asbestzementprodukten 
(u. a. Plan-Asbestzement-Platten als Deckenverkleidung) und sonstigen Asbestprodukten (u. a. 
asbestkontaminierte Holzschalbretter) festgestellt. Weitere Schadstoffe kommen insbesondere in Form 
von künstlichen Mineralfasern und Teerprodukten vor. 
 
Zur Beauftragung der Abbruchleistungen und der fachgerechten Schadstoffbeseitigung ist ein 
Vergabeverfahren unter Federführung der Vergabestelle des Amtes Darß/Fischland durchzuführen. 
Gemäß § 22 Abs. 4a KV M-V entscheidet die Gemeindevertretung über die Einleitung und 
Ausgestaltung von Vergabeverfahren, soweit es sich nicht um eine Angelegenheit der laufenden 
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Verwaltung handelt. Hingegen ist die Entscheidung über die Erteilung des Zuschlages in der Regel ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung im Sinne des § 38 Abs. 3 Satz 3 KV M-V. 
 
Vorgesehen zur Vergabe der Leistungen für die Baufeldfreimachung und für den Abbruch ist eine 
Öffentliche Ausschreibung gem. § 3a Abs. 1 VOB/A als Regelverfahren der Auftragsvergabe für 
Bauleistungen.  
 
Oliver Dillmann 
Leiter Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
ca. 100.000 € 

□ keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
11402 5231 

Betrag: 
734.977,24 € 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50(1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                                       gez. 
Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein. TOP wurde in der HA-Sitzung vom 23.07.2025 schon 
besprochen. 
 
Herr Barthel – Bungalow nicht abreißen 
Herr Dillmann – die anderen sind auch schon weg, altes Luftbild 
Herr Barthel – dann lassen wir das so 
 
 
Beschlussvorschlag:   
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt die Beauftragung der 

Bauleistungen für die Baufeldfreimachung sowie den Abbruch und die Schadstoffbeseitigung der in 
der Anlage gekennzeichneten Gebäude im ehem. GST-Lager der Gemeinde Ostseebad Prerow im 
Wege der Öffentlichen Ausschreibung durchzuführen. 

 
2. Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, das Vergabeverfahren durchzuführen und den Zuschlag 

auf das wirtschaftlichste Angebot zu erteilen. 
 

Beschluss-Nr. 7-035/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 10 JA 9 ja 

 

 
  
NEU 10  1. Antrag auf Reduzierung des Erbbauzinses für das Erbbaurecht „Stückweg 
31a“ / Änderung des Beschlusses Nr. 7-019/2025 
Vorlage: 7-104/25 
 
Sachverhalt und Begründung: 
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In der Sitzung der Gemeindevertretung am 22.04.2025 beschloss die Gemeinde Ostseebad Prerow die 
Erbbaurechtsbestellung mit Frau Ramoth als Erbbauberechtigte über das Flurstück 430/2 der Flur 1 
gelegen in der Gemarkung Prerow mit einem Prozentsatz von 2,5 % des Bodenrichtwertes für den 
jährlich zu zahlenden Erbbauzins. Bei einer Flurstücksgröße von 635 m² ergibt sich daraus ein jährlicher 
Erbbauzins in Höhe von 7.699,37 €.  
 
Im Rahmen der Festlegung des Erbbaurechts für das o. g. Grundstück wurde ursprünglich der 
Bodenrichtwert in Höhe von 485 €/m² zugrunde gelegt. Zum damaligen Zeitpunkt waren die 
Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024 zwar schon vom Gutachterausschuss des Landkreises 
Vorpommern-Rügen beschlossen, jedoch noch nicht veröffentlicht. Bei der Abfrage des maßgeblichen, 
aber noch nicht öffentlich einsehbaren Bodenrichtwerts ist es leider zu einem Übermittlungsfehler 
gekommen. 
 
Nach erneuter Prüfung und Abgleich der relevanten Unterlagen wurde festgestellt, dass der korrekte 
Bodenrichtwert zum Zeitpunkt der Entscheidung höher ist als ursprünglich angenommen. Der 
maßgebliche Bodenrichtwert beträgt aktuell 570 €/m², daraus ergibt sich dann ein jährlicher Erbbauzins 
in Höhe von 9.048,75 € (2,5 % des aktuellen Bodenrichtwertes 570 €/m² x 635 m² Grundstücksfläche). 
 
Aufgrund der neuen Berechnung des Erbbauzinses, welcher sich um eine Differenz von 1.349,38 € 
erhöht hat, bringt dies das Projekt von Frau Ramoth, ein Wohnhaus mit Atelier zu errichten, in dem auch 
Kunstwerke im Stile der einstigen Prerower Künstler wie Theodor Schultze-Jasmer, Gerhard Vontra, 
Albert Schaefer-Ast und weitere ausgestellt werden sollen, ins Wanken. 
 
Vor diesem Hintergrund stellt Frau Ramoth den Antrag auf Reduzierung des Erbbauzinses für das 
Baugrundstück Flurstück 430/2 der Flur 1 gelegen in der Gemarkung Prerow gestellt. Die Antragstellerin 
Frau Manuela Ramoth wünscht sich eine Zinssenkung um 0,5% sodass sich der jährliche Erbbauzins 
auf Basis von 2 % des Bodenrichtwertes berechnet. 
 
Dies würde dann einen jährlichen Erbbauzins in Höhe von 7.239 € ergeben.  
 
Die Reduzierung auf 2 % wäre gesetzlich abgesichert. Das Ministerium für Inneres und Europa hat die 
Regelung des Erbbauzinses überarbeitet und die Vorgaben in Punkt 6 Nummer 6.5.1 des 
Durchführungserlasses zu § 56 KV M-V vom 29.11.2023 (Anlage 1), wie folgt geregelt: 
 

- Nutzung zu Dauerwohnzwecken  
2 - 3 % des Bodenrichtwertes. 
 

gez. Madeleine Ahrens 
Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten:    7.239,00 €                               
 keine finanzielle Auswirkungen 

 EUR 

Finanzierung  

Es entsteht eine jährliche Einnahme in Höhe von 7.239,00 €  auf dem Produktsachkonto 
11402.44110400. 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur 
zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch 
das einreichende Fachamt!) 
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Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor. 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in ihrer Sitzung den Beschluss 
Nr. 7-019/2025 vom 22.04.2025 dahingehend zu ändern, dass der Erbbauzins auf 2% des 
Bodenrichtwertes reduziert wird. 

 
Beschluss-Nr. 7-036/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 11 JA 9 ja 

 

 
  
NEU 11  Beschluss zum Ankauf der Gebäude Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie 
Buchenstraße 47, 49 und 51 der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-105/25 
 
Begründung: 
Das Gebäude Buchenstraße 34 a, das Gebäude Buchenstraße 34 b/34 c sowie das Gebäude 
Buchenstraße 47/49/51 befinden sich im Eigentum der TAG Wohnen GmbH. Der Eigentümer 
beabsichtigt bereits seit längerem einen Verkauf der vorstehend genannten Objekte. In der 
Zwischenzeit hat sich das Interesse der Gemeinde Ostseebad Prerow an einem Erwerb der drei 
Wohngebäude mit insgesamt 47 Wohneinheiten herausgestellt. 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow hat in ihrer Sitzung am 22.01.2025 
beschlossen, mit dem Verkäufer der drei Wohngebäude Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie 
Buchenstraße 47, 49 und 51 Verkaufsverhandlungen aufzunehmen. Das Amt Darß/Fischland wurde 
beauftragt, in Abstimmung mit der Gemeinde, die notwendigen Schritte durchzuführen. Weiterhin wurde 
das Amt Darß/Fischland beauftragt, ein Verkehrswertgutachten für die drei Wohngebäude 
Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie Buchenstraße 47, 49 und 51 auf den Flurstücken 328/6, 230/1, 
231/11 und 231/9 der Flur 1 der Gemarkung Prerow erstellen zu lassen. 
 
Das vorliegende Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch des 
Sachverständigenbüro Gunnar Marquardt vom 09.07.2025 hat den Verkehrswert des Grundstücks zum 
Stichtag 15.05.2025 mit rd. 4.860.000 € ermittelt. Damit liegt der Verkehrswert über den vom Verkäufer 
derzeit festgesetzten Kaufpreis von 4.500.000 €. 
 
Baumängel und -schäden wurden für die Erstellung des Verkehrswertgutachtens nur so weit 
aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. offensichtlich erkennbar waren. In dem Gutachten sind die 
Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal 
berücksichtigt worden. Es wird gutachterlich ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über 
gesundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 
Alle Gebäude werden zentral beheizt. In einem Heizungsgebäude (als Anbau neben der Hausnummer 
34 b) befindet sich die Zentralheizung als Pumpenheizung (Buderus Logano plus GB 312, Baujahr 
2015), mit zentralem Gasanschluss für alle drei Mehrfamilienhäuser. 
 
Mehrfamilienhaus Buchenstr. 34 a 
Das im Jahr 1971 errichtete Gebäude verfügt über 6 WE und wurde nach den vorliegenden 
Auskünften/Unterlagen im Jahr 2001 saniert und modernisiert. Der bauliche Zustand ist im Wesentlichen 
normal, mit Ausnahme von partiellen Feuchtigkeitsschäden im Keller. Hier sind feuchtigkeitsbedingte 
Abplatzungen von Putz und/oder Farbe an den Kellerwänden (Feuchtigkeitsschäden) vorzufinden. Der 
Fußboden im Trockenraum ist nach Auskunft einer Mieterin zeitweilig (je nach Witterung/Regen) feucht. 
Das Gebäude besitzt die Energieeffizienzklasse E. Die Summe der monatlichen Nettokaltmieten beträgt 
etwa 2.200 €. 
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Mehrfamilienhaus Buchenstr. 34 b, c 
Das viergeschossige Mehrfamilienhaus verfügt über 23 WE. Das Gebäude wurde 1980 errichtet und 
nach den vorliegenden Auskünften/Unterlagen im Jahr 2001 saniert und modernisiert. Der bauliche 
Zustand ist im Wesentlichen normal. Es besteht ein geringfügiger Unterhaltungsstau, einige Wochen 
sind dringend zu sanieren/modernisieren. Baumängel/Bauschäden bestehen durch Abplatzungen an 
den Treppenstufen und durch Risse an Wänden und Böden im EG – Gemeinschaftsbereich und im 
Treppenhaus. Weiterhin kommt Korrosion in den Trockenräumen vor und der Kunststoff der Handläufe 
löst sich tlw. ab. Das Gebäude hat die Energieeffizienzklasse D (durchschnittlich). Die Summe der 
monatlichen Nettokaltmieten beträgt etwa 8.200 €. 
 
Mehrfamilienhaus Buchenstr. 47, 49, 51 
Das im Jahr 1988 errichtete Gebäude verfügt über 18 WE und wurde nach den vorliegenden 
Auskünften/Unterlagen im Jahr 2004 saniert und modernisiert. In diesem Zuge wurden Balkonanlagen 
errichtet. Der bauliche Zustand ist befriedigend. Die Plattenbauweise wurde als wirtschaftliche 
Wertminderung (mangelnder Schallschutz etc.) berücksichtigt. Das Gebäude besitzt die 
Energieeffizienzklasse C. Die Summe der monatlichen Nettokaltmieten beträgt etwa 8.000 €. 
 
Die auf dem Gelände befindlichen Garagen sind in einfacher Bauweise errichtet, die Dacheindeckung 
besteht teilweise aus Wellasbestzementplatten. 
 
In das Entscheidungskalkül der Gemeinde sind die zu erwartenden Ausgaben und die voraussichtlichen 
Einnahmen einzubeziehen. Bei einer angenommenen Kreditsumme von 5 Mio. € (Kaufpreis + 
Sanierungskosten), einem effektiven Jahreszins von 3,12 % und einer Kreditlaufzeit von 30 Jahren mit 
monatlicher Tilgung (360 Raten) ergibt sich eine monatliche Rate für Zinsen und Kredittilgung von 
21.286,38 €. Die Summe aller Zinsen während der Kreditlaufzeit beläuft sich auf 2.663.098,59 €. 
 
Dem gegenüber stehen die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten zu erwartenden Mieteinnahmen. 
 

Objekt Tatsächliche 
Nettokaltmiete 

Marktüblich 
erzielbare 

Nettokaltmiete 

Monatlicher 
Reinertrag 

(Monatlicher Rohertrag 
- 

Bewirtschaftungskosten 
(nur Anteil des 
Vermieters)) 

Buchenstraße 34 a 2.222,27 € 3.029,22 € 1.605,65 € 

Buchenstraße 34 b, c 8.174,50 € 12.429,67 € 5.758,26 € 

Garagenkomplex I, II, 
III 

428,68 € 619,96 € 467,93 € 

Buchenstraße 47, 49, 
51 

7.995,64 € 10.774,62 € 5.900,52 € 

Summe 18.821,09 € 26.853,47 € 13.732,36 

 
Weiterhin sind die Kaufnebenkosten zu berücksichtigen, welche sich aus der Grunderwerbsteuer (6 %), 
den Maklerkosten (5,95 %) sowie den Notar- und Grundbuchgebühren zusammensetzen. Hier fallen 
ca. 600.000 € an, welche für die wirtschaftliche Betrachtung zu berücksichtigen sind. Dies entspricht 
einer monatlichen Belastung in Höhe von 1.666,66 €. 
 
Dementsprechend stehen den monatlichen Ausgaben in Höhe von ca. 23.000 € nur monatliche 
Mieteinnahmen von ca. 19.000 € (IST) gegenüber. 
 
Oliver Dillmann 
Leiter Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
Ankaufspreis vor. 4.500.000 € - 4.860.000 € 
Maklergebühren 5,95 % vom Kaufpreis, vor. 
267.750 € - 289.170 € 
Grunderwerbssteuer 6% vom Kaufpreis, vor. 
270.000 € - 291.600 € 
Notarkosten ca. 5.000 € 

□ keine finanzielle Auswirkungen 
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Kosten für die Sanierung der vier leerstehenden 
Wohnungen ca. 240.000 € 
Kosten für die externe Verwaltung und 
Hausmeisterdienst ca. 19.000 € jährlich 

Finanzierung 
 
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage, kann die Gemeinde Prerow den Haushaltsausgleich in den 
Folgejahren mit den Ist-Zahlen schon jetzt nicht mehr darstellen.  
 
Sollte die Gemeinde in den Folgejahren tatsächlich den Haushaltsausgleich nicht darstellen können 
und die Gemeinde nur noch eine eingeschränkte oder weggefallene Leistungsfähigkeit ausweisen, 
muss zusätzlich der § 17a GemHVO-Doppik M-V beachtet werden. Danach ist die Gemeinde im Falle 
einer eingeschränkten, gefährdeten oder weggefallenen Leistungsfähigkeit verpflichtet, in 
Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit 
erforderlich sind. Dabei sind alle Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen 
Aufgabenbereich auf Notwendigkeit, Umfang und Angemessenheit zu prüfen. Auch die Möglichkeit 
der Erhöhung der Erträge und Einzahlungen (u.a. Steuererhöhungen) wären zu betrachten. 
Außerdem wird der Erwerb der Wohnblöcke Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit 
sich bringen und damit die finanzielle Situation der Gemeinde weiter verschärfen.  
 
Da die Gemeinde noch mehrere offene bauliche Maßnahmen in der Unterhaltung und im investiven 
Bereich abarbeiten möchte und weitere neue Projekte (siehe Beschlussvorlage) dringend umgesetzt 
werden müssen, 
sollte zunächst eine Priorisierung der Maßnahmen erfolgen und entsprechend der finanziellen 
Situation der Gemeinde in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. 
 
Sollte weiterhin am Ankauf der Wohnblöcke festgehalten werden, sind die notwendigen Mittel sowie 
Folgekosten gem. § 9 GemHVO-Doppik M-V im Haushaltsplan zu veranschlagen. Durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich ist für die Gemeinde die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. 
 
Die Finanzierung des Kaufpreises kann auf Grund der schwachen Liquidität der Gemeinde nur durch 
die Aufnahme von Kreditmitteln gesichert werden. Gem. § 52 Abs. 2 S. 1 KV M-V bedarf die 
vorgesehene Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die vorgesehene Kreditaufnahme zu 
prüfen und kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen. Sie ist zu versagen, 
wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang 
stehen. 
 
Aus den vorgenannten Gründen ist die Finanzierung aus Sicht des Amtes für Finanzen nicht 
gesichert. 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 

Finanzierungsmittel im aktuellen 
Haushaltsplan vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                              gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor. 
 
LVB 
- die Gemeinde hat erklärt, die Blöcke zu erwerben um Wohnraum zu schaffen 
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1. Zweck muss zulässig sein 
2. Wirtschaftlichkeitsvergleich und -berechnung 
3. muss bezahlbar sein 
Ist der Erwerb der Wohnblöcke die wirtschaftlichste Variante um Wohnraum zu schaffen? 
- aus dem GA geht der Verkehrswert hervor und was schon saniert wurde 
Was ist in den nächsten Jahren bis 2030 zu tun? Was kommt auf einen zu? 
- Investitionskosten – was kostet der Kredit? 
Was kann sich die Gemeinde am Ende leisten? 
- über 30 Jahre lang mtl. minus 16.600 TEuro – und es ist noch kein Kredit aufgenommen 
1. Erreicht die Gemeinde das Ziel, um Wohnraum zu schaffen 
2. Ist das die wirtschaftlichste Variante um Wohnraum zu schaffen? 
3. Kann sich die Gemeinde das leisten, bei den Zahlen? 
→ LVB gibt zu Bedenken 
 
Herr Barthel 
- schaffen keinen neuen Wohnraum 
- es ist nichts sicher, solange es uns nicht gehört 
- wissen, viele Wohnungen sind leer 
- viele sind als Zweitwohnsitz vergeben (Ferienwohnungen) 
- müssen und Gedanken machen, wo wir das Geld herbekommen 
- allein über Kreditierung wird das nichts  
 
Herr Jahncke 
Welche Summen können wir aus den Ermächtigungen rausnehmen und den liquiden Mitteln zu führen 
zum Erwerb der Blöcke? 
Welche Projekte können wir unschädlich herausnehmen, damit 2 Mio. Euro Eigenkapital aufgebracht 
werden kann? 
 
Frau Prehl 
- die Gemeinde ist nicht liquide 
- muss mit Fachamt abgestimmt werden 
- dann erfolgt Neuberechnung und man kann sehen, was am Ende bleibt 
- bei 5 Mio. Euro Kreditaufnahmen, grob 90 TEuro im Jahr bezuschussen 
- Kredit ist genehmigungspflichtig 
 
Herr Jahncke 
Frage ist – ob das Amt in der Lage ist, die Arbeit zu leisten oder ob man sich unabhängige Dritte 
bedienen muss für die Kaufabwicklung? 
 
Frau Prehl 
- Nachtrag für die Gemeinde muss aufgestellt werden mit HA 
- Amt für Finanzen prüft die finanzielle Lage 
- Liegenschaftsamt prüft den Kaufvertrag 
 
Herr Barthel 
- Gedanken gemacht 
- Lange Straße 90 Mietobjekt abstoßen 
- mehrere Häuser in einem sehr schlechten Zustand und keine Kraft diese zu sanieren 
- Grüne Straße, Schäfer-Ast-Haus, Vogelswarte etc. 
 
Frau Prehl 
- Was will die Gemeinde behalten? 
- Schulprojekt darf nicht in Vergessenheit geraten sowie das Schöpfwerk  
 
Herr Dillmann 
- zeitliche Zusammenkommen ist vll. problematisch 
- Verkehrsgutachten bei anderen Gebäuden muss gemacht werden 
- Prüfung dauert 
 
Diskussion – Finanzierungsplanung, Wirtschaftlichkeitsberechnung  
 
LVB 
- wenn Beschluss so gefasst wird, dann wird Widerspruch eingelegt 
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Herr Jahncke 
- ist der Meinung, dass die Gemeinde in der Lage ist, das zu meistern, das gesamte Objekt in 5/6 
Jahren die Ein- und Ausgaben deckeln, was die Kreditierung angeht 
 
Herr Padderatz 
Auf welche Grundlage sind die Zahlen? 
 
 

➢ Neuer Wortlaut/Formulierung für Beschlussvorschlag: 
Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, die gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik erforderliche 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu beauftragen. 
Weiterhin wird das Amt Darß/Fischland beauftragt, die Finanzierung zu prüfen und verbindliche 
Finanzierungsangebote einzuholen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow bevollmächtigt den Bürgermeister und 
seinen 1. Stellvertreter, mit dem Eigentümer der drei Wohngebäude Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c 
sowie Buchenstraße 47, 49 und 51 Verkaufsverhandlungen bis zu einem Ankaufspreis von 4.860.000 € 
zzgl. Kaufnebenkosten durchzuführen Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, die Finanzierung zu 
prüfen und verbindliche Finanzierungsangebote einzuholen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt: 
 
Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, die gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik erforderliche 
Wirtschaftlichkeitsberechnung zu beauftragen. 
Weiterhin wird das Amt Darß/Fischland beauftragt, die Finanzierung zu prüfen und verbindliche 
Finanzierungsangebote einzuholen. 
 

Beschluss-Nr. 7-037/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 12 JA 9 ja 

 

 
 
NEU 12  Beschluss für die Vergabe zur Erneuerung der Elektroanlagen in dem Gebäude 
Strandstraße 8 („Uns Darßer Schaul“) der Gemeinde Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-106/25 
 
Begründung: 
Die Firma Elektromeister Schröter GmbH hat im Juni die Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen in der 
Schule, Kita und im Hortbereich in dem Gebäude Strandstraße 8 („Uns Darßer Schaul“) der Gemeinde 
Ostseebad Prerow durchgeführt. Die Kita und der Hortbereich wiesen bei der Überprüfung geringfügige 
Mängel auf, die sich kurzfristig und unkompliziert beheben lassen. 
 
Die Prüfung im Bereich der Schule zeigte gravierende Mängel und die E-Anlage entspricht nicht mehr 
dem aktuellen Stand der Technik / DIN / VDE. Dort ist aktuell noch eine klassische Nullung, keine 
Reihenklemmen, keine Stromkreise mit FI-Schutzschalter und kein Überspannungsschutz vorhanden. 
Weiterhin ist die Erdung und der Potentialausgleich mangelhaft und die Leitungsverlegung in ALU-
Leitungen vorzufinden. Der Elektrofachbetrieb äußert die Sicherheit als sehr bedenklich.  
 
Weiterhin hat am 11.06.2025 eine Begehung durch das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
(LAGuS) stattgefunden, welches die Protokolle der Überprüfung der ortsfesten E-Anlagen eingefordert 
hat. Nach Übermittlung der Prüfprotokolle wurde nun durch die Abteilung Arbeitsschutz mit Frist bis zum 
25.07.2025 ein Maßnahmenkatalog zur Mängelbehebung angefordert. Fristen und Verantwortlichkeiten 
müssen darin klar und erkennbar geregelt sein. Sofern darüber keine ausreichende Rückmeldung 
erfolgt, behält sich das LAGuS, Abteilung Arbeitsschutz, Dezernat Stralsund vor, 
Verwaltungsmaßnahmen einzuleiten und ggf. Betriebsteile zu schließen bis fachgerechte 
Korrekturmaßnahmen an der Elektroanlage nachweislich erbracht wurden, die die Sicherheit der 
Beschäftigten und anwesenden Personen gewährleisten. 
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Eine Priorisierung der durchzuführenden Maßnahmen für die Erneuerung der Elektrik der Schule liegt 
dem Amt bereits vor. Die vorläufige Kostenschätzung der NEWTEN Gebäudetechnik GmbH beziffert 
die anfallenden Kosten auf ungefähr 220.000 EUR. Ferner sollte für die Erneuerung unter 
Berücksichtigung der brandschutztechnischen Gegebenheiten zusätzlich ein Elektroplaner beauftragt 
werden. 
 
gez. Susanne Ehms 
Teamleiterin Gebäudemanagement & Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
Schätzkosten ca.220.000 EUR 
 

□ keine finanzielle Auswirkungen 

Finanzierung  

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im 
aktuellen Haushaltsplan 
vorhanden: 

Produkt/Konto:  
39/21802.52310000 
39/11402.52310000 

Betrag:  
99.160,56 EUR 
734.041,04 EUR 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 
 

Beteiligung Amt für Finanzen:                                                                                              gez. Prehl 

 
Anmerkungen während der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein. TOP wurde in der HA-Sitzung vom 23.07.2025 schon 
besprochen. 
 
Herr Dillmann 
- Vergabe ist gestartet 
- Elektroplaner ist beauftragt 
- ursprüngliches Angebot iHv 150.000 € erhöht sich  
- jetziges Angebot beläuft sich auf 238.000 € 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt in ihrer Sitzung am 07.08.2025 
das Amt Darß/Fischland mit der Einbeziehung eines Elektroplaners und die Durchführung der Vergabe 
zur Erneuerung der E-Anlage in der Schule Strandstraße 8 im Ostseebad Prerow zu beauftragen und 
die notwendigen Schritte durchzuführen. 
 

Beschluss-Nr. 7-038/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 07.08.2025 13 JA 9 ja 

 

 
  
14 Vereinbarung zur Beteiligung der Gemeinde Ostseebad Prerow an den 
Unterhaltungskosten für ca. 392m (Länge der früheren Seebrücke) der neuen Seebrücke 
Vorlage: 7-044/24 
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→ von der Tagesordnung runtergenommen 
 
15 Einstellung Betriebsleiter Kur- und Tourismusbetrieb Ostseebad Prerow 
Vorlage: 7-109/25 
 
→ als TOP 5a 
  
16 Diskussion über die Eintrittspreise für die Mitglieder im Förderverein und Einheimische 
 
→ von der Tagesordnung runtergenommen 
 
 
Tischvorlage 
NEU 12 a Unterzeichnung der Kaufabsichtserklärung zum Ankauf der Gebäude 
Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie Buchenstraße 47, 49 und 51 der Gemeinde Ostseebad 
Prerow und Anerkennung der sozialen Verpflichtungen des Käufers (Sozialcharta) 
Vorlage: 7-110/25 
 
Begründung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow hat in ihrer Sitzung am 22.01.2025 
beschlossen, mit dem Verkäufer der drei Wohngebäude Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie 
Buchenstraße 47, 49 und 51 (TAG Immobilien GmbH) Verkaufsverhandlungen aufzunehmen. Das Amt 
Darß/Fischland wurde beauftragt, in Abstimmung mit der Gemeinde, die notwendigen Schritte 
durchzuführen. Weiterhin wurde das Amt Darß/Fischland beauftragt, ein Verkehrswertgutachten für die 
drei Wohngebäude Buchenstraße 34 a, 34 b und 34 c sowie Buchenstraße 47, 49 und 51 auf den 
Flurstücken 328/6, 230/1, 231/11 und 231/9 der Flur 1 der Gemarkung Prerow erstellen zu lassen. 
 
Das vorliegende Gutachten über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch des 
Sachverständigenbüro Gunnar Marquardt vom 09.07.2025 hat den Verkehrswert des Grundstücks zum 
Stichtag 15.05.2025 mit rd. 4.860.000 € ermittelt.  
 
Mit der Kaufabsichtserklärung vom 31.07.2025 bietet der Verkäufer der Gemeinde Ostseebad Prerow 
die Objekte zu einem Kaufpreis von 4.550.000,00 € zum Kauf an und reserviert den Kaufgegenstand 
bis zum 30.09.2025 zum Zwecke der Sicherung der Gesamtfinanzierung. 
 
Bestandteil des Kaufvertrages werden auch die sozialen Verpflichtungen des Käufers (Sozialcharta) 
sein. Die TAG Immobilien AG hat 2012 die Treuhandliegenschaftsgesellschaft (TLG) inkl. aller ihrer ca. 
25.000 Wohneinheiten erworben. Für den Ankauf war die Zustimmung der Bundesrepublik Deutschland 
und der Abschluss der in der Anlage beigefügten Sozialcharta erforderlich. Die TLG wollte bei dem 
damaligen Verkauf ihre Bestandsmieter vor Luxusmodernisierungen und Eigenbedarfskündigungen 
schützen. Als Bestandsmieter sind hierbei alle Mieter definiert, die am Vollzugstag des Verkaufes an 
die TAG Immobilien AG (der 20.12.2012) Mieter waren. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem 
Schutz von älteren oder behinderten Mietern vor Privatisierung und Eigenbedarfskündigungen, siehe 
§§ 14.1.1 und 14.1.2 der Charta. 
 
Folgende Verpflichtungen hatten eine festgelegte Laufzeit und sind durch Zeitablauf inzwischen 
aufgehoben: 
 
Laufzeit von 5 Jahren: 

• § 14.1.4  Ausschluss von Eigenbedarfskündigungen  
• § 14.1.8  Besondere Instandhaltungsverpflichtung 

 
Laufzeit von 10 Jahren: 

• § 14.1.3  Ausschluss von Luxusmodernisierungen 
• § 14.2  Verbot von Verkäufen oder Umwandlungen der Gesellschaft 
• § 14.4  Berichtspflichten 

 
Weitere Verpflichtungen betreffen gesellschaftsrechtliche Themen wie ein Umwandlungsverbot oder die 
Schuldübernahmen (§ 14.3 und § 14.5) 
 
Es gelten nur noch wenige Verpflichtungen: 
 

• § 14.1.1  Schutz der Bestandsmieter, die 2012 bereits 60 Jahre oder älter waren, 
vor Eigenbedarfskündigung 
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• § 14.1.2  Schutz behinderter Bestandsmieter vor Eigenbedarfskündigungen 
• § 14.1.5  Vorrang von allen Mietern bei Privatisierung – z. B. 4 Monate Zeit zur 

Entscheidung 
• § 14.1.6  Information an die Bestandsmieter bei Änderung der Ombudsstelle  
• § 14.1.7  Vorrang von regionalen Firmen bei Auftragsvergaben – soweit 

wirtschaftlich sinnvoll 
• § 14.1.9  Aufrechterhaltung des Schutzstatus eines Bestandsmieters bei Umzug 

im Bestand 
• § 14.1.10  Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zum Mieterschutz 
• § 14.11  Übertragung der Verpflichtungen aus der Sozialcharta bei Verkauf an den 

neuen Eigentümer 
 
Daher gelten auch die Vertragsstrafen in § 14.6 nur noch sehr eingeschränkt. 
 
Die TAG Immobilien AG ist nach § 14.11 verpflichtet, bei Verkauf einzelner Objekte aus dem damaligen 
Bestand der TLG die Sozialcharta zu übertragen. Dies bedeutet auch, dass sich der Käufer diesen 
Verpflichtungen gegenüber der TAG und der Bundesrepublik Deutschland (Bundesfinanzverwaltung), 
einschließlich der Zahlung etwaiger Vertragsstrafen bei Verstößen, unterwerfen muss. 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist bevor 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung 
beschlossen und im Finanzhaushalt ausgewiesen werden, unter mehreren in Betracht kommenden 
Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste 
Lösung zu ermitteln. 
 
gez. Oliver Dillmann 
Leiter Amt für Planung und Liegenschaften 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Gesamtkosten:  
Ankaufspreis 4.550.000,00 €  
Maklergebühren 5,95 % vom Kaufpreis, = 
270.725 € 
Grunderwerbssteuer 6 % vom Kaufpreis, = 
273.000 €  
Notarkosten ca. 5.000 € 
Kreditkosten ca. 2.663.098,59 € 
Kosten für die Sanierung der vier leerstehenden 
Wohnungen ca. 240.000 € 
Kosten für die externe Verwaltung und 
Hausmeisterdienst ca. 19.000 € jährlich 
Zzgl. Kosten für die mittelfristige Sanierung der 
Gebäude 

□ keine finanzielle Auswirkungen 

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen – u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 

Finanzierungsmittel im aktuellen 
Haushaltsplan vorhanden: 

Produkt/Konto: 
 

Betrag: 
 

Folgekosten in kommenden 
Haushaltsjahren: 

Produkt/Konto: Betrag: 

Über- oder außerplanmäßige 
Aufwendung oder Auszahlung  

Deckung erfolgt aus 
Produkt/Konto: 

 

über-/außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen sind gemäß § 50 (1) KV M-V nur zulässig, 
wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabwendbarkeit: (Begründung erfolgt durch das 
einreichende Fachamt!) 
 

Finanzierung 
Aufgrund der aktuellen Haushaltslage, kann die Gemeinde Prerow den Haushaltsausgleich in den 
Folgejahren mit den Ist-Zahlen schon jetzt nicht mehr darstellen.  
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Sollte die Gemeinde in den Folgejahren tatsächlich den Haushaltsausgleich nicht darstellen können 
und die Gemeinde nur noch eine eingeschränkte oder weggefallene Leistungsfähigkeit ausweisen, 
muss zusätzlich der § 17a GemHVO-Doppik M-V beachtet werden. Danach ist die Gemeinde im Falle 
einer eingeschränkten, gefährdeten oder weggefallenen Leistungsfähigkeit verpflichtet, in 
Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle 
notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit 
erforderlich sind. Dabei sind alle Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen und freiwilligen 
Aufgabenbereich auf Notwendigkeit, Umfang und Angemessenheit zu prüfen. Auch die Möglichkeit 
der Erhöhung der Erträge und Einzahlungen (u.a. Steuererhöhungen) wären zu betrachten. 
Außerdem wird der Erwerb der Wohnblöcke Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen mit 
sich bringen und damit die finanzielle Situation der Gemeinde weiter verschärfen.  
 
Da die Gemeinde noch mehrere offene bauliche Maßnahmen in der Unterhaltung und im investiven 
Bereich abarbeiten möchte und weitere neue Projekte (siehe Beschlussvorlage) dringend umgesetzt 
werden müssen, 
sollte zunächst eine Priorisierung der Maßnahmen erfolgen und entsprechend der finanziellen 
Situation der Gemeinde in die Haushaltsplanung aufgenommen werden. 
 
Sollte weiterhin am Ankauf der Wohnblöcke festgehalten werden, sind die notwendigen Mittel sowie 
Folgekosten gem. § 9 GemHVO-Doppik M-V im Haushaltsplan zu veranschlagen. Durch einen 
Wirtschaftlichkeitsvergleich ist für die Gemeinde die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. 
 
Die Finanzierung des Kaufpreises kann auf Grund der schwachen Liquidität der Gemeinde nur durch 
die Aufnahme von Kreditmitteln gesichert werden. Gem. § 52 Abs. 2 S. 1 KV M-V bedarf die 
vorgesehene Kreditaufnahme im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der 
Rechtsaufsichtsbehörde. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die vorgesehene Kreditaufnahme zu 
prüfen und kann die Genehmigung unter Bedingungen und Auflagen erteilen. Sie ist zu versagen, 
wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht in Einklang 
stehen. 
 
Aus den vorgenannten Gründen ist die Finanzierung aus Sicht des Amtes für Finanzen nicht 
gesichert. 

                                                                                                                                                   gez. Prehl 
 
Anmerkungen währen der Sitzung: 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und stellt die BV vor. 
Keine weiteren Anmerkungen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Prerow beschließt: 
 

1. Der Bürgermeister und sein 1. Stellvertreter werden bevollmächtigt, die Kaufabsichtserklärung 
im Namen der Gemeinde Ostseebad Prerow zu unterzeichnen. 

 
2. Die sozialen Verpflichtungen des Käufers (Sozialcharta) werden anerkannt. 

 
3. Das Amt Darß/Fischland wird beauftragt, die gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik erforderliche 

Wirtschaftlichkeitsberechnung zu beauftragen. 
 

Beschluss-Nr. 7-039/2025 

Gremium Sitzungs-
datum 

TOP Abstimmungsergebnis Beschluss-
empfehlung 

Gemeindevertretung 11.12.2024 12a JA 9 ja 

 

 
  
NEU 13  Termine/Informationen/Sonstiges 
- Antrag auf Förderung für einen Calistenics Fitnesspark 
- Förderantrag für die Anschaffung eines Transporters mit 9 Sitzplätzen für Jugendarbeit 
- Schöpfwerk Prerow Krabbenort 
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→ Der BGM stellt 2 Tischvorlagen von Herrn Plotka vor – diese beiden werden nachgereicht 
und als Anlage beigefügt. 
 

1. Tischvorlage  
Erstellt am: 07.08.2025. Einreicher: Gemeindevertreter Henry Plotka (Fraktion Mo!n Prerow)  
 
Beratungsfolge: Gemeindevertretung  
Datum 07.08.2025   
Behandlung / Empfehlung: Entscheidung  
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich  
 
Fördermittelantrag „Calistenics Fitnesspark für Jung und Alt“  
Dringlichkeit:  
Die Frist zur Einreichung der Projektbeschreibung ist der 15.August 2025. Später eingereichte Anträge 
werden nicht berücksichtigt.  
 
Sachverhalt und Begründung:  
Um einen Fördermittelantrag für eine „Leader“ Förderung zu erhalten, muss die Gemeindevertretung 
die Projektgesamtkosten sowie, wenn möglich, die Kofinanzierung von 20% der Fördersumme, in den 
Haushalt für das Jahr 2026 einplanen. 
Für den Fall einer Fördermittelzusage beträgt die Förderquote 95 %. Die Gemeinde sollte eine 
Kofinanzierung in Höhe von 20% der Fördersumme selbst tragen. Wenn dies nicht möglich ist, kann 
das Land auf Antrag diese Kofinanzierung übernehmen.  
Sollte es keine Fördermittelzusage geben, wird das Projekt ersatzlos gestrichen.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 07.08.2025, die erforderlichen Projektkosten 
für das Projekt „Calistenics Fitnesspark für Jung und Alt“ in Höhe von Netto 52.597,35 € in den 
Haushalt 2026 einzuplanen.  
 
Finanzielle Auswirkung: 52.597,35 
 
Beschluss-Nr.: 7-040/2025 
Gremium Gemeindevertretung  
Sitzungsdatum: 07.08.2025  
Tagesordnungspunkt: 13.1 
Abstimmungsergebnis: JA 9 
Beschlussempfehlung: ja 
 
Henry Plotka  
Fraktion „Mo!n Prerow“ 
 
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

9 0 0 

 
 

2. Tischvorlage 
Erstellt am: 07.08.2025. Einreicher: Gemeindevertreter Henry Plotka (Fraktion Mo!n Prerow)  
 
Beratungsfolge: Gemeindevertretung  
Datum 07.08.2025   
Behandlung / Empfehlung: Entscheidung  
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich  
 
Fördermittelantrag des Freizeit- und Sportvereins „Auf dem Darß e.V.  „Vereinsmobilität für 
Alle- Ein barrierefreier Kleinbus für regionale Vereinsarbeit“  
Dringlichkeit:  
Die Frist zur Einreichung der Projektbeschreibung ist der 15.August 2025. Später eingereichte Anträge 
werden nicht berücksichtigt.  
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Sachverhalt und Begründung:  
Der Verein Freizeit- und Sportverein „Auf dem Darß“ e.V. aus Prerow möchte sich um Fördermittel 
bewerben, um ein 9-sitzeges Transportfahrzeug zu beschaffen. 
Für den Fördermittelantrag muss die Gemeinde entscheiden, ob sie eine Kofinanzierung von 20 % der 
Fördersumme übernehmen möchte.  
Sollte die Gemeinde ablehnen, kann ein Antrag beim Land gestellt werden. Aus meiner Sicht 
verringert dies die Chance auf Förderung erheblich.  
Die Gesamtprojektkosten liegen bei 57.100,00 € und der Anteil der Kofinanzierung (20%) liegt bei 
12.910,31 €  
Bei einer positiven Entscheidung der Gemeinde muss dieser Betrag im Haushalt 2026 eingestellt 
werden.  
Sollte es keine Fördermittelzusage geben, wird das Projekt ersatzlos gestrichen. 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 07.08.2025, die erforderliche Kofinanzierung 
für das Projekt „Vereinsmobilität für Alle- Ein barrierefreier Kleinbus für regionale Vereinsarbeit“  
in Höhe von Netto 12.910,31€ zu übernehmen und in den Haushalt 2026 einzuplanen.  
 
Finanzielle Auswirkung: 12.910,31  
 
Beschluss-Nr.: 7-041/2025 
Gremium Gemeindevertretung  
Sitzungsdatum: 07.08.2025  
Tagesordnungspunkt: 13.2 
Abstimmungsergebnis: JA 8 , Befangen 1 
Beschlussempfehlung: ja 
 
Henry Plotka  
Fraktion „Mo!n Prerow“ 
 
→ Herr Barthel eerklärt sich für befangen und nimmt weder an der Beratung ncoh an der 
Abstimmung teil, mithin sind 8 beschlussfähig 
 
Abstimmung  

gesetzlich gewählte Vertreter 10 

anwesende Vertreter 9 

ja Nein Enthaltungen 

8 0 1 

 
 

• Schöpfwerk 
→ Schreiben vom Wasser- und Bodenverband „Recknitz-Boddenkette“ vom 15.07.2025 wird 
dem Protokoll als Anlage beigefügt 
 
„Da es sich um Umbaukosten von ca. 90.000 € handelt, bitte ich zu prüfen, ob die Gemeinde Prerow 
einen Teil der Kosten übernehmen kann oder zeitweilig vorfinanziert, um die bevorteilten Flächen im 
Einzugsgebiet des Schöpfwerkes Krabbenort von der Umlage der Gesamtkosten im nächsten Jahr zu 
entlasten.“ 
 
- LBV erklärt das Umlageprinzip 
- Vorschlag: sich nicht an den Kosten beteiligen; der WBV legt das auf uns um, übern 
Beitragsbescheid; die 90.000 € über die Kalkulation strecken über 5 Jahre 
- der AWZV bildet Rücklagen, warum hat man das nicht auch hier gemacht? 
- die Gemeinde muss sich um das Schöpfwerk kümmern – ist nicht erfolgt 
- Frau Neumann wird über den Vorschlag informiert 
- 90.000 € werden in den HH 2026 eingeplant 
 
 

• Tischvorlage vom KTB – Delegation personalrechtlicher Befugnisse zur Besetzung 
unbesetzter Stellen im KTB an die Betriebsleitung 

 
Der BGM leitet in den Tagesordnungspunkt ein und übergibt das Wort an Herrn Petereit.  
Herr Petereit stellt die TV und die Lage im Betrieb vor.  
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Herr Jahncke verlässt die Sitzung um 17:19 Uhr. 
 
- dies soll zur Verkürzung des Verfahrens zur Einstellung von Mitarbeitern dienen 
- es gibt eine Probezeit 
- der BtA und der Betriebsleiter werden sich zum Thema zusammensetzen und eine Empfehlung für 
die GV abgeben 
- der BtA soll nicht ausgehebelt werden, sondern das die Kommunalverfassung die 
Eigenbetriebsverordnung geändert hat 
- der BGM kann von sich aus Delegationen vornehmen auf den BtA oder den Betriebsleiter 
 
Die TV wird von den Anwesenden zur Kenntnis genommen. Diese ist dem Protokoll als Anlage 
beigefügt. 
 
 
 
→ nächste BtA-Sitzung soll am 25.08.2025 stattfinden 
 
 
 
Ende der nicht öffentlichen Sitzung um 17:31 Uhr. 
 


